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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 
Änderung des Eisenbahngesetzes 1957 

§ 78a. Schlichtungsstelle § 78a. Außergerichtliche Streitbeilegung mit Kunden 
Schlichtungsstelle 

§ 78a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der 
Behörden können Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und Kunden 
Beschwerden, welche die Beförderung von Fahrgästen, Reisegepäck oder Gütern 
auf Hauptbahnen und Nebenbahnen betreffen und die mit einem Eisenbahnunter-
nehmen oder mit einer Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft, sofern sie im 
Zusammenhang mit der Erbringung derartiger Eisenbahnverkehrsleistungen ste-
hen, nicht befriedigend gelöst worden sind, der Schienen-Control GmbH vorle-
gen. Die Schienen-Control GmbH hat die von Gebietskörperschaften und Interes-
senvertretungen vorgelegten Beschwerden jedenfalls und die von Kunden vorge-
legten Beschwerden von grundsätzlicher Bedeutung oder überdurchschnittlicher 
Häufung gleich gelagerter Beschwerden zu behandeln. 

Außergerichtliche Streitbeilegung mit Kunden 
§ 78a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der 

Behörden können Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und Kunden 
Beschwerden in Streit- bzw. Beschwerdefällen, welche die Beförderung von 
Fahrgästen, Reisegepäck oder Gütern auf Haupt- und Nebenbahnen betreffen und 
die mit einem Eisenbahnunternehmen oder mit einer Verkehrsverbundorganisati-
onsgesellschaft, sofern sie im Zusammenhang mit derartigen Eisenbahnverkehrs-
leistungen stehen, nicht befriedigend gelöst worden sind, bei der Agentur für 
Passagier- und Fahrgastrechte einbringen. Sie hat die von Gebietskörperschaften 
und Interessenvertretungen eingebrachten Beschwerden im Einzelnen zu behan-
deln. Die von Kunden eingebrachten Beschwerden von grundsätzlicher Bedeu-
tung oder überdurchschnittlicher Häufung gleich gelagerter Beschwerden können 
zusammenfassend behandelt werden. 

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der Be-
hörden können Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und Fahrgäste 
Beschwerden wegen behaupteter Verstöße gegen anzuwendende Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 oder des Eisenbahn-Beförderungs- und 
Fahrgastrechtegesetzes und wegen behaupteter rechtswidriger Regelungen in den 
Beförderungsbedingungen einschließlich der Entschädigungsbedingungen (§ 22a) 
bei der Schienen-Control GmbH erheben. 

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der Be-
hörden können Gebietskörperschaften, Interessenvertretungen und Fahrgäste 
insbesondere auch Beschwerden wegen behaupteter Verstöße gegen anzuwen-
dende Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte und 
Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, ABl. Nr. L 315 vom 03.12.2007 S. 
14 in der jeweils geltenden Fassung, oder des Eisenbahn-Beförderungs- und 
Fahrgastrechtegesetzes, sowie wegen behaupteter rechtswidriger Regelungen in 
den Beförderungsbedingungen einschließlich der Entschädigungsbedingungen (§ 
22a) bei der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte einbringen. Diese Be-
schwerden sind im Einzelnen zu behandeln. 

(3) Die Schienen-Control GmbH hat sich sowohl zu Beschwerden gemäß 
Abs. 1 als auch zu Beschwerden gemäß Abs. 2 um eine einvernehmliche Lösung 
zwischen den Beteiligten zu bemühen. Ansonsten hat sie den Beteiligten ihre 
Ansicht mitzuteilen und kann eine Empfehlung, die nicht verbindlich und nicht 
anfechtbar ist, zur Regelung der Angelegenheit abgeben. Die Schienen-Control 

(3) Von Beschwerden gemäß Abs. 1 oder 2 betroffene Unternehmen haben 
an einem Schlichtungsverfahren mitzuwirken und alle zur Beurteilung der Sach-
lage erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
GmbH hat in einer Richtlinie eine Verfahrensweise gemäß Abs. 1 und Abs. 2 
festzulegen und auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Betroffene Unterneh-
men haben mitzuwirken und nach Anforderung durch die Schienen-Control 
GmbH alle zur Beurteilung des beschwerderelevanten Sachverhaltes erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 

(4) Bei der Streitbeilegung gemäß Abs. 1 und 2 ist die im Bundesgesetz über 
die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte festgelegte Verfahrensweise anzu-
wenden. 

(4) Die Schienen-Control GmbH hat die Schienen-Control Kommission über 
gemäß Abs. 2 behandelte und die Entschädigungsbedingungen betreffende Be-
schwerdefälle zu informieren, wenn es zu keiner einvernehmlichen Lösung 
kommt. Die Schienen-Control Kommission kann bei einer Beschwerde eines 
Fahrgasts über die Fahrpreisentschädigung bei Verspätungen oder Zugausfällen 
aussprechen, dass die Empfehlung der Schienen-Control GmbH wegen eines 
behaupteten Verstoßes gegen anzuwendende Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1371/2007 oder des Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegeset-
zes für verbindlich erklärt wird. 

(5) Die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte hat die Schienen-Control 
Kommission über gemäß Abs. 2 behandelte und die Entschädigungsbedingungen 
betreffende Beschwerden zu informieren, wenn es zu keiner einvernehmlichen 
Lösung kommt. Die Schienen-Control Kommission kann bei einer Beschwerde 
eines Fahrgasts über die Fahrpreisentschädigung bei Verspätungen oder Zugaus-
fällen aussprechen, dass die Empfehlung der Agentur für Passagier- und Fahr-
gastrechte wegen eines behaupteten Verstoßes gegen anzuwendende Bestimmun-
gen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 oder des Eisenbahn-Beförderungs- und 
Fahrgastrechtegesetzes für verbindlich erklärt wird.“ 

(5) Die Schienen-Control GmbH hat über die Kundenzufriedenheit im Ei-
senbahnbereich im Allgemeinen und über die anhängig gemachten Beschwerden 
im Besonderen jährlich einen Bericht zu erstellen. Der Bericht ist in geeigneter 
Weise, jedenfalls auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen. Eisenbahnunterneh-
men haben der Schienen-Control GmbH auf deren Verlangen Auskünfte über die 
Kundenzufriedenheit zu erteilen, sofern entsprechende Daten oder Informationen 
darüber vorhanden sind. 

 

§ 78c. Die Schienen-Control GmbH hat jährlich einen Tätigkeitsbericht über 
ihre im jeweiligen Kalenderjahr in Wahrnehmung aller ihrer Aufgaben gemäß 
§ 77 Eisenbahngesetz durchgeführten Tätigkeiten und deren Ergebnisse, insbe-
sondere die Entwicklung des Schienenverkehrsmarktes bis spätestens 30. Juni des 
dem Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres zu erstellen. Der Bericht ist in geeig-
neter Weise zu veröffentlichen und vom Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie dem Nationalrat vorzulegen. 

§ 78c. Die Schienen-Control GmbH hat jährlich einen Bericht über ihre Tä-
tigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz, mit Ausnahme 
der Aufgabe als Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte, bis spätestens 30. 
Juni des dem Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres zu erstellen; dieser Bericht 
hat auch die Entwicklung des Schienenverkehrsmarktes darzustellen. Der Bericht 
ist in geeigneter Weise … . 

§ 80. (1) Die Geschäftsführung der Schienen-Control GmbH hat wirtschaft-
lich, zweckmäßig und sparsam zu erfolgen. Dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie und dem Bundesminister für Finanzen ist ein jährli-
cher Finanzplan vorzulegen. Der für die Erfüllung der der Schienen-Control 
GmbH durch dieses Bundesgesetz übertragenen Aufgaben notwendige Personal- 
und Sachaufwand, der im Rahmen ihrer Geschäftsführungsaufgabe gemäß § 81 
Abs. 3 auch den bei der Schienen-Control Kommission anfallenden Personal- und 

§ 80. (1) Die Geschäftsführung der Schienen-Control GmbH hat wirtschaft-
lich, zweckmäßig und sparsam zu erfolgen. Dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie und dem Bundesminister für Finanzen ist ein jährli-
cher Finanzplan vorzulegen. Der notwendige Personal- und Sachaufwand, der der 
Schienen-Control GmbH für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Bundes-
gesetz mit Ausnahme der Aufgabe als Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte 
erwächst, ist aus Kostenbeiträgen von Eisenbahnverkehrsunternehmen zu decken, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sachaufwand miteinschließt, ist aus Kostenbeiträgen von Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen zu decken, soweit sie Zugang auf von § 56 erfasster Schieneninfra-
struktur ausüben. Diese Kostenbeiträge sind ihnen von der Schienen-Control 
GmbH pro Kalenderjahr mit Bescheid vorzuschreiben und von dieser einzuheben. 

soweit sie Zugang auf von § 56 erfasster Schieneninfrastruktur ausüben. Dies 
schließt auch den bei der Schienen-Control Kommission anfallenden Personal- 
und Sachaufwand mit ein. Diese Kostenbeiträge sind ihnen von der Schienen-
Control GmbH pro Kalenderjahr mit Bescheid vorzuschreiben und von dieser 
einzuheben. 

§ 167. (1) Wer 
 1. in die Tarife keine Beförderungs- oder Entschädigungsbedingungen 

gemäß § 22a aufnimmt, 
 2. der Pflicht zur Bekanntgabe der Beförderungsbedingungen gemäß § 22b 

nicht nachkommt, 
 3. die für den Entschädigungsanspruch notwendigen Personen- und Fahr-

ausweisdaten nicht unentgeltlich, in einer einvernehmlich festzulegenden 
Form und innerhalb einer einvernehmlich festgelegten Frist gemäß § 4 
Abs. 2 des Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetzes zur 
Verfügung stellt, 

 4. der Mitwirkungs- und Auskunftspflicht gemäß § 78a Abs. 3 und 5 nicht 
Folge leistet oder 

 5. einem Bescheid der Schienen-Control Kommission gemäß § 78b zuwider 
handelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 7 000 Euro, im Wiederholungsfalle bis zu 10 000 Euro 
zu bestrafen. 

§ 167. (1) Wer 
 1. 
  
 2. 
  
 3. 
 
 
 
 4. gegen die im § 78a Abs. 3 vorgesehenen Verpflichtungen, an einem 

Schlichtungsverfahren mitzuwirken, erforderliche Auskünfte zu erteilen 
und erforderliche Unterlagen vorzulegen, verstößt. 

 5.  
begeht eine ….. 

Artikel 3 
Änderung des Kraftfahrliniengesetzes – KflG 

Abschnitt III 

Bestimmungen über den Kraftfahrlinienbetrieb 

Abschnitt III 

Bestimmungen über den Kraftfahrlinienbetrieb 
§§ 22 bis 38 ... §§ 22 bis 32 … 

§ 32a. Fahrgastrechte, Geltungsbereich 
§ 32b. Außergerichtliche Streitbeilegung mit Fahrgästen 
§§ 33 bis 38 ... 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

4 von 11 
460 der B

eilagen X
X

V
. G

P - R
egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Pflichten des Berechtigungsinhabers und des Fahrzeuglenkers 

§ 20. (1) Die Berechtigung verpflichtet deren Inhaber:    
Pflichten des Berechtigungsinhabers und des Fahrzeuglenkers 

§ 20. (1) Die Berechtigung verpflichtet deren Inhaber: 
 1. die Kraftfahrlinie während der gesamten Berechtigungsdauer gemäß  1. die Kraftfahrlinie während der gesamten Berechtigungsdauer gemäß 
 a) den Vorschriften dieses Bundesgesetzes,  a) den Vorschriften dieses Bundesgesetzes,  
 b) den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009,  b) den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009, 
 c) den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 und  c) den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009, 
  d) den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 und 
 d) den Vorschriften des Landverkehrsabkommens zwischen der Europäi-

schen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie 
 e) den Vorschriften des Landverkehrsabkommens zwischen der Europäi-

schen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie 
 e) den Vorschreibungen der Berechtigung und dem Fahrplan entspre-

chend ununterbrochen zu betreiben (Betriebspflicht); 
 f) den Vorschreibungen der Berechtigung und dem Fahrplan entspre-

chend ununterbrochen zu betreiben (Betriebspflicht); 
 Fahrgastrechte, Geltungsbereich 

§ 32a. Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 sind auf 
Kraftfahrlinien, von denen ein bedeutender Teil und mindestens eine Haltestelle 
außerhalb des Unionsgebietes bzw. des Gebietes des EWR liegen, bis einschließ-
lich 28. Februar 2017 nicht anzuwenden. 

 Außergerichtliche Streitbeilegung mit Fahrgästen 
§ 32b. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte können 

Fahrgäste in Streit- bzw. Beschwerdefällen gegen Berechtigungsinhaber als Be-
förderer im Sinne des Artikel 3 lit. e der Verordnung (EG) Nr. 181/2011 wegen 
behaupteter Verstöße gegen Ge- oder Verbote, die sich aus der Verordnung (EU) 
Nr. 181/2011 ergeben, Beschwerde bei der Agentur für Passagier- und Fahrgast-
rechte einbringen. Die Berechtigungsinhaber sind verpflichtet, an einem solchen 
Verfahren mitzuwirken und alle zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen sowie erforderliche Unterlagen vorzulegen. 

 (2) Eine Beschwerde gemäß Abs. 1 kann bei der Agentur für Passagier- und 
Fahrgastrechte eingebracht werden, nachdem der Fahrgast den Berechtigungsin-
haber gemäß Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 befasst hat und es zu 
keiner Einigung gekommen ist oder binnen drei Monaten nach Eingang der Be-
schwerde keine endgültige Beantwortung durch den Berechtigungsinhaber erfolg-
te. 

 (3) Bei der Streitbeilegung ist die im Bundesgesetz über die Agentur für Pas-
sagier- und Fahrgastrechte festgelegte Verfahrensweise anzuwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (4) Von der Einleitung eines Schlichtungsverfahrens durch die Agentur für 

Passagier- und Fahrgastrechte ist die zuständige Aufsichtsbehörde (§ 3) in Kennt-
nis zu setzen. Unabhängig vom Zustandekommen einer einvernehmlichen Lösung 
ist auch nach Abschluss eines solchen Verfahrens die Aufsichtsbehörde zu ver-
ständigen. 

 (5) In Verfahren gemäß § 25 hat die Agentur für Passagier- und Fahrgast-
rechte der Aufsichtsbehörde die von ihr benötigten Informationen zukommen zu 
lassen. 

 (6) Die Berichtspflicht gemäß Art. 29 der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 ist 
von der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte zu erfüllen. 

 (7) Die Bestimmungen des § 32a sowie § 32b Abs. 1, 3 und 6 gelten sinn-
gemäß auch für Reisevermittler, Reiseveranstalter, Fahrscheinverkäufer und Bus-
bahnhofbetreiber gemäß Artikel 3 lit. g, h, i und o der Verordnung (EU) 
Nr. 181/2011. 

Abschnitt V 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 47. (1) bis (9) § 47. (1) … 
(2) Wer als Reisevermittler, Reiseveranstalter, Fahrscheinverkäufer oder 

Busbahnhofbetreiber gemäß Artikel 3 lit. g, h, i und o der Verordnung (EU) 
Nr. 181/2011 gegen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 verstößt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe von 726 Euro bis zu 7 267 Euro zu bestrafen. 

(3) Wer als Fahrzeuglenker gegen die Bestimmungen des § 20 Abs. 2 ver-
stößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu bestrafen. 

(4) Wer gegen die Bestimmungen der auf Grund des § 46 Abs. 1 Z 1 lit. c 
ergangenen Verordnungen verstößt und hierdurch die öffentliche Sicherheit ge-
fährdet, begeht hinsichtlich der Tat dann, wenn sie nicht gerichtlich strafbar ist, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im 
Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheits-
behörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit einer Geldstrafe 
von 726 Euro bis zu 7 267 Euro zu bestrafen. 
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(5) Wer eine Kraftfahrlinie ohne die gemäß § 1 Abs. 3 erforderliche Berech-

tigung betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksver-
waltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, 
mit einer Geldstrafe von 2 180 Euro bis zu 7 267 Euro zu bestrafen. 

(6) Strafbar nach Abs. 1 ist der Berechtigungsinhaber auch dann, wenn er in 
§ 20 Abs. 1 genannte Pflichten im Ausland verletzt. Örtlich zuständig ist diesfalls 
jene Behörde, in deren Sprengel der Lenker im Zuge einer Straßenkontrolle betre-
ten wurde, sonst jene Behörde, in deren Sprengel der Grenzübertritt in das Bun-
desgebiet erfolgte. 

(7) Als vorläufige Sicherheit gemäß § 37a VStG, BGBl. Nr. 52/1991, kann 
bei Verdacht einer Übertretung nach Abs. 1 und 4 ein Betrag bis zu 7 267 Euro 
festgesetzt werden, bei Verdacht einer Übertretung nach Abs. 2 ein Betrag bis zu 
726 Euro. Bei Verdacht einer Übertretung des Unternehmers gilt dabei der Len-
ker als Vertreter des Unternehmens, falls nicht dieser selbst oder ein von ihm 
bestellter Vertreter bei der Amtshandlung anwesend ist. 

(8) Der Unternehmer haftet für die über die von ihm beschäftigten Lenker 
und Verkehrsleiter verhängten Geldstrafen, sonstige in Geld bemessene Unrechts-
folgen und die Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand. 

(9) Wer als selbstständiger Kraftfahrer die Aufzeichnungs- oder Aufbewah-
rungspflicht gemäß § 61 verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
einer Geldstrafe von 72 Euro bis 1 000 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro 
bis 1 500 Euro zu bestrafen. 

(10) Wer als selbstständiger Kraftfahrer 
 1. die wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäß § 58 überschreitet, 
 2. die gemäß § 59 vorgeschriebenen Ruhepausen nicht einhält, 
 3. an Tagen, an denen er Nachtarbeit leistet, die gemäß § 60 Abs. 1 erlaubte 

Tagesarbeitszeit überschreitet oder 
 4. geleistete Nachtarbeit nicht gemäß § 60 Abs. 2 ausgleicht, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 
72 Euro bis 1 815 Euro, im Wiederholungsfall von 145 Euro bis 1 815 Euro zu 
bestrafen. 

§ 49. (1) bis (6) § 49. (1) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(7) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 181/2011 

verwiesen wird, ist dies die Verordnung (EU) Nr. 181/2011 vom 16. Februar 
2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, ABl. Nr. L 55 vom 28.02.2011 S. 1, in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Artikel 4 
Änderung des Luftfahrtgesetzes 

§ 139a Streitbeilegung § 139a Außergerichtliche Streitbeilegung 
Streitbeilegung 

§ 139a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte können 
Fluggäste und Luftfahrtunternehmen Streit- oder Beschwerdefälle wegen behaup-
teter Verstöße gegen Ge- oder Verbote, die sich aus der Verordnung (EG) 
Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstüt-
zungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung 
oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 295/91 ergeben, dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo-
gie vorlegen. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat 
eine einvernehmliche Lösung anzustreben oder den Parteien seine Ansicht zum 
herangetragenen Fall mitzuteilen. Die Luftfahrtunternehmen sind verpflichtet, an 
einem solchen Verfahren mitzuwirken und alle zur Beurteilung der Sachlage 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erforderliche Unterlagen vorzulegen. 

Außergerichtliche Streitbeilegung 
§ 139a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte können 

Fluggäste Streit- oder Beschwerdefälle wegen behaupteter Verstöße gegen Ge- 
oder Verbote, die sich aus der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemein-
same Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im 
Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von 
Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91, ABl. Nr. L 46 
vom 17.2.2004 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung, ergeben, der Agentur für 
Passagier- und Fahrgastrechte vorlegen. Die Luftfahrtunternehmen sind verpflich-
tet, an einem Schlichtungsverfahren mitzuwirken und alle zur Beurteilung der 
Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erforderliche Unterlagen 
vorzulegen. 

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte können behin-
derte Fluggäste sowie Flugreisende mit eingeschränkter Mobilität Streit- oder 
Beschwerdefälle wegen behaupteter Verstöße gegen Ge- oder Verbote, die sich 
aus der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 über die Rechte von behinderten Flug-
reisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität, ABl. Nr. L 204 vom 
26.7.2006 S. 1, ergeben, dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie vorlegen. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
hat eine einvernehmliche Lösung anzustreben oder den Parteien seine Ansicht 
zum herangetragenen Fall mitzuteilen. Die Luftfahrtunternehmen und Zivilflug-
platzhalter sind verpflichtet, an einem solchen Verfahren mitzuwirken und alle 
zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erforder-
liche Unterlagen vorzulegen. 

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte können behin-
derte Fluggäste sowie Flugreisende mit eingeschränkter Mobilität Streit- oder 
Beschwerdefälle wegen behaupteter Verstöße gegen Ge- oder Verbote, die sich 
aus der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 über die Rechte von behinderten Flug-
reisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität, ABl. Nr. L 204 vom 
26.7.2006 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung, ergeben, der Agentur für Passa-
gier- und Fahrgastrechte vorlegen. Die Luftfahrtunternehmen und Zivilflugplatz-
halter sind verpflichtet, an einem Schlichtungsverfahren mitzuwirken und alle zur 
Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erforderliche 
Unterlagen vorzulegen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat Richt- (3) Bei der Streitbeilegung gemäß Abs. 1 und 2 ist die im Bundesgesetz über 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
linien für die Durchführung der in Abs. 1 und 2 vorgesehenen Verfahren in ge-
eigneter Form zu veröffentlichen. In den Richtlinien sind insbesondere auch an-
gemessene Fristen für die Beendigung des Verfahrens festzulegen. 

die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte festgelegte Verfahrensweise anzu-
wenden. 

Artikel 5 
Änderung des Schifffahrtsgesetzes 

 Außergerichtliche Streitbeilegung betreffend Fahrgastanlagen 
§ 71a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist die 

Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (Bundesgesetz über die Agentur für 
Passagier- und Fahrgastrechte, BGBl. I Nr. xxx/201x) Durchsetzungsstelle ge-
genüber Hafen- und Fahrgastanlagenbetreibern/innen als Terminalbetreiber im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 über die Fahrgastrechte im See- und 
Binnenschiffsverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, 
ABl. Nr. L 334 vom 17.12.2010 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung. 

 (2) Fahrgäste haben Beschwerden gemäß Art. 25 Abs. 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 1177/2010 vor einer Einbringung bei der Agentur für Passagier- 
und Fahrgastrechte an den Hafen- oder Fahrgastanlagenbetreiber/die Hafen- oder 
Fahrgastanlagenbetreiberin zu richten und gemäß Art. 24 Abs. 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 1177/2010 die endgültige Beantwortung oder den Ablauf der Frist 
für die endgültige Beantwortung von zwei Monaten ab Eingang der Beschwerde 
abzuwarten. 

 (3) Hafen- und Fahrgastanlagenbetreiber/innen sind verpflichtet, an einem 
Verfahren der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte mitzuwirken und ihr alle 
zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 
vorzulegen. Kommen Hafen- und Fahrgastanlagenbetreiber/innen diesen Ver-
pflichtungen nicht nach, hat die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte dem 
Bundesminister/der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie 
sowie der Bezirksverwaltungsbehörde darüber zu berichten. 

 (4) Bei der Streitbeilegung ist die im Bundesgesetz über die Agentur für Pas-
sagier- und Fahrgastrechte festgelegte Verfahrensweise anzuwenden. 

Strafbestimmungen 
§ 72. (1) ... 

Strafbestimmungen 
§ 72. (1) ... 

(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer (2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 
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 1. bis 25. ….  1. bis 25. …; 

  26. als Hafen- oder Fahrgastanlagenbetreiberin oder -betreiber Verpflichtun-
gen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 nicht erfüllt oder entge-
gen den Verpflichtungen gemäß § 71a Abs. 3 an einem Verfahren nicht 
mitwirkt, Auskünfte nicht erteilt oder Unterlagen nicht vorlegt. 

Erlöschen, Widerruf und Fortführung der Konzession 
§ 85. (1) … 

Erlöschen, Widerruf und Fortführung der Konzession 
§ 85. (1) … 

(2) Die Konzession ist mit Bescheid zu widerrufen, wenn (2) Die Konzession ist mit Bescheid zu widerrufen, wenn 
 1. …  1. … 
 2. der Konzessionsinhaber trotz zweier Mahnungen seitens der Behörde, 

zwischen und nach denen ein Zeitraum von wenigstens vier Wochen zu 
liegen hat, den Verpflichtungen gemäß §§ 83 oder 84 nicht nachkommt 
oder die erforderlichen Auskünfte gemäß § 87 nicht erteilt; 

 2. die Konzessionsinhaberin bzw. der Konzessionsinhaber trotz zweier 
Mahnungen seitens der Behörde, zwischen und nach denen ein Zeitraum 
von wenigstens vier Wochen zu liegen hat, den Verpflichtungen gemäß 
§§ 83 oder 84 nicht nachkommt, die erforderlichen Auskünfte gemäß 
§ 87 nicht erteilt oder entgegen den Verpflichtungen gemäß § 87a Abs. 3 
an einem Verfahren nicht mitwirkt, Auskünfte nicht erteilt oder Unterla-
gen nicht vorlegt; 

 3. bis 5. …  3. bis 5. … 
 Außergerichtliche Streitbeilegung betreffend Personenbeförderungen 

§ 87a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist die 
Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (Bundesgesetz über die Agentur für 
Passagier- und Fahrgastrechte, BGBl. I Nr. xxx/201x) Durchsetzungsstelle ge-
genüber Konzessionsinhabern/Konzessionsinhaberinnen als Beförderer im Sinne 
der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 über die Fahrgastrechte im See- und Bin-
nenschiffsverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, 
ABl. Nr. L 334 vom 17.12.2010 S. 1, in der jeweils geltenden Fassung. 

 (2) Fahrgäste haben Beschwerden gemäß Art. 25 Abs. 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 1177/2010 vor einer Einbringung bei der Agentur für Passagier- 
und Fahrgastrechte an den Konzessionsinhaber/die Konzessionsinhaberin zu 
richten und gemäß Art. 24 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 die end-
gültige Beantwortung oder den Ablauf der Frist für die endgültige Beantwortung 
von zwei Monaten ab Eingang der Beschwerde abzuwarten. 

 (3) Konzessionsinhaber/innen sind verpflichtet, an einem Verfahren der 
Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte mitzuwirken und ihr alle zur Beurtei-
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lung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzule-
gen. Kommen Konzessionsinhaber/innen diesen Verpflichtungen nicht nach, hat 
die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte dem Bundesminister/der Bundes-
ministerin für Verkehr, Innovation und Technologie sowie der Bezirksverwal-
tungsbehörde darüber zu berichten. 

 (4) Bei der Streitbeilegung ist die im Bundesgesetz über die Agentur für Pas-
sagier- und Fahrgastrechte festgelegte Verfahrensweise anzuwenden. 

 (5) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 und 4 gelten sinngemäß auch für Fahr-
scheinverkäufer/innen, Reisevermittler/innen und Reiseveranstalter/innen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010. 

Strafbestimmungen 
§ 88. (1) ... 
(2) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 begeht insbesondere, wer 

 1. bis 5. .... 

Strafbestimmungen 
§ 88. (1) ... 
(2) … 

 1. bis 5. ...; 
 6. als Konzessionsinhaber/in bzw. Beförderer oder Beförderin sowie Fahr-

scheinverkäufer/in, Reisevermittler/in oder Reiseveranstalter/in Ver-
pflichtungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 nicht erfüllt 
oder als Konzessionsinhaber/in entgegen den Verpflichtungen gemäß 
§ 87a Abs. 3 an einem Verfahren nicht mitwirkt, Auskünfte nicht erteilt 
oder Unterlagen nicht vorlegt. 

Artikel 6 
Änderung des Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetzes 

§ 3. (1) Zuständige Behörden nach Art. 3 lit. c der Verordnung (EG) über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz sind 
 1. der Bundeskartellanwalt für die Vorschriften zur Umsetzung der im An-

hang unter Z 1 angeführten Richtlinien, 
 2. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für die im 

Anhang unter Z 2 angeführte Verordnung und die zu deren Ausführung 
ergangenen Vorschriften, 

 3. die Bundeswettbewerbsbehörde für die Vorschriften zur Umsetzung der 
im Anhang unter Z 3 angeführten Richtlinien, 

 4. die Kommunikationsbehörde Austria („KommAustria“) für die Vor-

§ 3. (1) … 
 1. 
 
 
 2. die in § 1 des Bundesgesetzes über die Agentur für Passagier- und Fahr-

gastrechte, BGBl. I Nr. xxx/201x, eingerichtete Agentur für Passagier- 
und Fahrgastrechte für die im Anhang unter Z 2 angeführten Verordnun-
gen und die zu deren Ausführung ergangenen Vorschriften 

 3. 
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schriften zur Umsetzung der im Anhang unter Z 4 angeführten Richtlinie 
und 

 5. das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen für die Vorschriften 
zur Umsetzung der im Anhang unter Z 5 angeführten Richtlinie. 

 6. Die in § 113 Abs. 2 des Telekommunikationsgesetzes 2003 – TKG 2003, 
BGBl. I Nr. 70/2003, genannten Fernmeldebüros für die Vorschrift zur 
Umsetzung der im Anhang unter Z 6 angeführten Richtlinie, wobei die 
Zuständigkeitsbestimmung des § 113 Abs. 3 TKG 2003 sinngemäß an-
zuwenden ist. 

 4. 
 
 
 5. 
  
 6. 

Anhang 
2. 

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Aus-
gleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Falle der Nichtbeförde-
rung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen, ABl. Nr. L 46 
vom 17. Februar 2004, S. 1 

Anhang 
2. 

 a) Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für 
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Falle der 
Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von 
Flügen, ABl. Nr. L 46 vom 17. Februar 2004, S. 1; 

 b) Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 über die Fahrgastrechte im See- und 
Binnenschiffsverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
2006/2004, ABl. Nr. L 334 vom 17. Dezember 2010, S. 1; 

 c) Verordnung (EU) Nr. 181/2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomni-
busverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004, ABl. 
Nr. L 55 vom 28. Februar 2011, S. 1. 

3. 
 a) bis e) …   
 f) Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnen-

marktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern und Verbrau-
chern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinie 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parla-
mentes und des Rates sowie der Verordnung Nr. (EG) 2006/2004 des Eu-
ropäischen Parlamentes und des Rates (Richtlinie über unlautere Ge-
schäftspraktiken), ABl. Nr. L 149 vom 11. Juni 2005, S. 22. 

3. 
 a) bis e) …   
 f) Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnen-

marktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrau-
chern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinie 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parla-
mentes und des Rates sowie der Verordnung Nr. (EG) 2006/2004 des Eu-
ropäischen Parlamentes und des Rates (Richtlinie über unlautere Ge-
schäftspraktiken), ABl. Nr. L 149 vom 11. Juni 2005, S. 22. 
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